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A. Mitteilungen an die Mitglieder.

Protokoll

tiber die

XXIIL. ordentliche Mitgliederversammlung.

Am 25. und 26. Oktober 1930 fand im Grossratssaal
in Luzern die von iiber 70 Mitgliedern besuchte 23. or-
dentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung schwei-
zerischer Versicherungsmathematiker statt.

Der Prisident, Prof. Dr. S. Dumas, Direktor des
Eidgenossischen Versicherungsamtes, eroffnet die Ver-
sammlung mit Worten herzlichen Dankes an alle die-
jenigen, welche sich mit der Organisation der Versamm-
lung befasst hatten. Insbesondere dankt er der Schweize-
rischen Unfallversicherungsanstalt, welche allen An-
wesenden zum Andenken eine Broschiire iibergeben hat.

Seit unserer letzten Versammlung haben wir unser
eifriges Mitglied Heinrich Rubly verloren. Zu Ehren
des Verstorbenen erhebt sich die Versammlung.

Nach Mitteilung des Présidenten hat der Vorstand
als diesjihrigen Versammlungsort Luzern gewihlt, weil
an diesem Ort vor 25 Jahren die erste Versammlung
abgehalten wurde. Die Vereinigung, die dazumal 30 Mit-
glieder zihlte, hat sich im Laufe der Jahre michtig ver-
grossert. Luzern war damals noch nicht der Sitz der
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schweizerischen Unfallversicherungsanstalt und des Ver-
sicherungsgerichtes. Jahrestagungen laden immer zum
Riickblick ein. Es ist interessant zu sehen, wie die
Perspektiven, die seinerzeit unser erster Priisident,
Prof. Kinkelin, gegeben hat, sich realisiert haben.

Die Situation hat sich seit damals stark geindert.
Vor 25—30 Jahren sprach man viel von dem Defizit der
Pensionskasse der 5. B. B. Dazumal waren die in Frage
kommenden Instanzen sicher, dass die Mathematiker
mit ihren Voraussagungen sich im Irrtum befanden.
Heute ist dies anders, so dass wir in dieser Beziehung
sicherlich einen Fortschritt zu verzeichnen haben. Die
Behorden sehen ein, dass unsere Berechnungen und
Perspektiven doch auf sicherer Basis beruhen, und die
Zelt hat wirklich gezeigt, dass viele Kassen nicht so
fundiert sind, wie sie es sein sollten.

Unsere Hefte enthalten eine Menge von Arbeiten,
die zu einer grossen Anzahl von Referaten an unseren
Versammlungen Veranlassung gegeben haben. Prof.
Kinkelin sagte einst, dass unsere Vereinigung nur ganz
bescheidene Zwecke verfolgen konne. Der Prisident
glaubt aber, dass wir sehr zufrieden sein konnen mit
der Entwicklung, welche unsere Vereinigung im Laufe
der Zeit genommen hat. Ohne unbescheiden zu sein,
diirfen wir sagen, dass die Hoffnungen der grossten Opti-
mistennoch iibertroffen worden sind. Kinkelin wiinschte,
dass die Versicherungsmathematiker miteinander in Be-
ziehung treten miissen, um sich auf diesem neutralen
und wissenschaftlichen Gebiet zu bilden. Kinkelin war
damals der Alteste und dankte den Jiingeren, welche
die Initiative zur Griitndung einer Vereinigung ins Leben
gerufen hatten. Prof. Dumas war seiner Zeit der Jiingste
und dankt heute allen noch lebenden Altesten fiir die
dazumal aufgenommene Initiative. Ganz besonders gilt
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sein Dank den beiden Griinder-Mitgliedern Dir. Schaert-
lin und Prof. Moser.

Mit dem Hinweis auf seinen nachherigen Bericht
itber den Kongress in Stockholm erklart der Prisident
die 23. Versammlung als eroffnet.

Das Protokoll der XXII. Versammlung liegt auf
und wird genehmigt.

Die Jahresrechnung 1930 1st durch die Herren
Ch. Zacher und Dr. Bodenehr in Ziirich gepriift und
richtig befunden worden. Die beiden Rechnungs-
revisoren beantragen Abnahme der Rechnung. Der
Kassier, Herr Direktor Dr. H. Renfer in Basel, referiert
iiber den Stand unserer Finanzen. Es ergibt sich fol-
gendes Bild:

Einnahmen.
Aktivsaldo per 31. Dezember 1929 . . Fr. 5,133. 68
Mitgliederbeitrdage . . . . . . . . . . » 6,193, 50
LB o ¢ v 0 8 ¢ s w2 @ s 5 ¥ o§ @ » 290. —
Erlés aus den Mitteilungen . 436. 20
Autorenbeitrige an die Druckkosten . » 2,725. —

Total der Einnahmen Fr. 14,778, 38

Ausgaben.
Druckkosten des 25. Heftes . . . . . Fr. 8,634. 20
Verschiedene Beitrige . . . . . . . . 113. 95
Bibliothek . . . . . Ce e e . 190. 60
Verwaltungskosten, einschliesslich
Jahresversammlung . . . . . . . . » 704. 96
Total der Ausgaben Fr. 9,643.71
Aktivsaldo per 31. Dezember 1930 . . Tr. 5,134.67

Trotz der weitgehenden Unterstiitzung unserer Ver-
einigung seitens der korporativen Mitglieder zeigt die



Jahresrechnung deutlich, dass wir uns bei den grossen
Druckkosten unserer Hefte strikte an die durchaus er-
forderlichen Ausgaben halten miissen.

Die Jahresrechnung wird von der Versammlung
mit dem Ausdruck des Dankes an die Rechnungsrevi-
soren und den Kassier abgenommen.

Als Rechnungsrevisoren fiir das Jahr 1931 werden
die Herren Dr. Walther und Dr. Urech in Bern gewéhlt.

Nachdem 11 neuangemeldete Mitglieder einstimmig
gewihlt wurden, zihlt die Vereinigung 2 Ehrenmit-
glieder, 14 korrespondierende, 28 korporative und 246
ordentliche Mitglieder.

An unser Grindungsmitglied, Herrn Direktor
Dr. Schaertlin, der erst an der Sonntagsversammlung
teilnehmen kann, wird ein Begriissungstelegramm ge-
sandt.

Als erster Referent spricht Herr Dr. E. Zwinggr,
Bern, iber «Das Erneuerungsproblem in der sozialen
Witwenversicherung».

Unter den Problemen, die in neuester Zeit das be-
sondere Interesse der Versicherungsmathematiker in
Anspruch nahmen, steht in vorderster Linie die Irage
nach den Rechnungsgrundlagen in der Sozialversicherung.
Die Frage hat zwar frither schon eingehende Behandlung
gefunden, doch befassten sich alle diese Untersuchungen
hauptsichlich mit dem Deckungskapitalverfahren. Sieht
man von diesem versicherungstechnisech einwandfreien
System ab und betrachtet nur die verschiedenen Um-
lageverfahren, so spielt die Alterszusammensetzung der
Bevolkerung eine sehr grosse Rolle. Man ist in der
Sozialversicherung gezwungen, die Struktur und die
Grosse der Bevolkerung oder Bevilkerungsgruppen
vorauszuberechnen. Durch das Anwachsen des Rentner-



bestandes braucht der Umlagebetrag nicht notwendiger-
weise zuzunehmen, wenn eine dquivalente Vergrosserung
des Primienzahlerbestandes erfolgt; dagegen wird das
relativ stdrkere Vorhandensein der élteren Jahrginge
in einer Bevolkerung stets eine Zunahme des Beitrages
nach sich ziehen. Schon aus diesen Betrachtungen er-
gibt sich die Notwendigkeit der Bevolkerungsvoraus-
berechnung. Ist sie aber moglich ?

Es besteht ein grosser Unterschied zwischen der
Einzel- und der Sozialversicherung. DBel der ersteren
lagsen sich durch zuriickblickende Beobachtungen die
fiir die néchste Zukunft nétigen Daten ableiten. Bei
der Sozialversicherung gentigt dies nicht, wenn man auch
das Wachstum fiir die Zukunft feststellen will. Die
Losung der Frage scheint auf den ersten Blick unméglich.
Auf keinen Fall wird es moglich sein, ein Gesetz des
Wachstums aufzustellen, wie man z. B. physikalische
Gesetze aufstellen kann. Auch beziiglich der Sterblich-
keit gibt es kein eigentliches Gesetz im tiblichen Sinne.
Um dieser Erkenntnis auch formal zu geniigen, soll nicht
von einem Vermehrungsgesetz, sondern von einer Ver-
mehrungsformel gesprochen werden, die sich auf ge-
wisse Hypothesen stiitzen muss.

Die Beobachtung, die sich zuverldssig auf maximal
100 Jahre zuriick ausdehnen kann, ergibt fiir die meisten
européischen Bevolkerungen um die Jahrhundertwende
ein mehr oder weniger steiles Anwachsen. Die zuneh-
mende Industrialisierung liess die Bevolkerungen zu
einem raschen Zunehmen kommen. Demgegeniiber tritt
aber ein anderer Faktor in Erscheinung. Das Verhéltnis
der jahrlichen Geburtenzahl zu der gesamten Be-
volkerung nahm, abgesehen von sekundéren Schwin-
gungen, einen stetsfort fallenden Verlauf. Diese Be-
obachtung, welche durch die Kriegsjahre verstirkt
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wurde, wird heute noch gemacht, so dass die fallende
Geburtenziffer nicht nur eine temporiire, sondern eine
das Wachstum der betreffenden Bevélkerung kenn-
zeichnende Grosse ist.

Diese Erkenntnis 1st bei der Erstellung einer Ver-
mehrungsformel mathematisch zu fassen. Die Intensitit
der Vermehrung nimmt ab, wie die Bevilkerung an
Grosse zunimmt. Dem hemmungslosen Vermehrungs-
trieb stellen sich Hindernisse in den Weg, die an Kraft
immer mehr zunehmen. Das Anwachsen kann sich
nicht ins Unermessliche fortsetzen. Jede Bevolkerung
hat die Tendenz, gegen eine obere Grenze, gegen einen
Beharrungszustand hin zu tendieren.

Trotzdem sich die Mathematik der Sozialversiche-
rung von der Mathematik der Pensionskassen grund-
siitzlich nieht unterscheidet, i1st bei der letzteren im
allgemeinen das Vermehrungsproblem nicht berick-
sichtigt worden. Kinzig wenn Eintrittsgewinne in die
Bilanzen eingestellt werden konnten, untersuchte man
anhand der statistischen Angaben den Neuzugang etwas
genauer. Der hauptsichlichste Grund, warum das Ver-
mehrungsproblem unberiicksichtigt blieb, war der Um-
stand, dass die Deckungsmethoden in der Fiirsorge-
kassen-Mathematik keine Umlagesysteme sind oder
wenigstens nicht sein sollten.

Aus dem Gesagten kann der Schluss gezogen werden,
dass das Studium des Neuzuganges bei der auf dem
Umlageverfahren basierenden Sozialversicherung grund-
legende Bedeutung bekommt. Der Referent beschrinkt
sich auf einen Fall und legt seinen Ausfithrungen die
interessante, aber komplizierte Witwenversicherung zu-
grunde.

Die Behandlung des Erneuerungsproblemes in der
sozialen Witwenversicherung lisst die folgende Drei-



teillung als praktisch erscheinen: Zuerst basiert man auf
einer Vermehrungsformel, wie sie tatsichlich fiir mehrere
Volker gefunden werden konnte. In zweiter Linie wird
die Erneuerung bestimmt. In dritter Linie ergeben sich
dann die Verbindung der Erneuerung mit der Alters-
struktur und die daraus zu ziehenden Schliisse iiber die
Finanzsysteme.

Der Belgier Verhulst hat die erste Bevolkerungs-
formel aufgestellt (1838—1847), wobei die abnehmende
Intensitit der Bevolkerungszunahme beriicksichtigt
wurde. Die Amerikaner Pearl und Reed und der Eng-
linder Yule konnten mit Hilfe solecher Formeln fiir ihre
Bevolkerungen sehr gute Ubereinstimmungen nach-
weisen. Das gleiche gilt auch fiir das Wachstum der
franzosischen Bevolkerung.

Der mathematische Zusammenhang zwischen der
Erneuerung und der Vermehrungsformel 1st durch eine
von Prof. Moser in Bern abgeleitete Integralgleichung
gegeben. Speziell von Interesse ist der Verlauf der Ir-
neuerung. Es handelt sich dabei nicht um einen glatten
Verlauf. Der Grundkomponente, dem Trend, super-
poniert sich eine Wellenbewegung, die mit der Zeit
immer mehr abgedimpft wird. Die Erneuerung setzt
sich grundsitzlich so fort wie die Gesamtheit, doch ist
immer eine gedimpfte Wellenbewegung tiberlagert.

Von grosser Wichtigkeit ist der Zusammenhang
zwischen Erneuerung und Alterszusammensetzung. Die
Altersstruktur wird am besten gekennzeichnet durch
den Anteil, den ein ganz bestimmter Jahrgang an der
Gesamtheit hat. Der Referent zeigt, dass fir die schwel-
zerische Bevolkerung eine Alterung zu verzeichnen ist,
weil im Beharrungszustand die Besetzung durch jiingere
Personen eine Abnahme, die Besetzung durch éltere
Personen dagegen eine Zunahme aufweist. Die Ver-
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alterung der Bevolkerung wird noch eindrucksvoller,
wenn man die Zusammensetzung des Bestandes nach
dem Zivilstand : ledig, verheiratet oder verwitwet unter-
sucht. Die Durchfilhrung der sehr komplizierten Be-
rechnung ergab fiir alle Zivilstinde eine fast vollige
Ubereinstimmung.

Das Verhéltnis der Verheirateten zur Gesamt-
bevolkerung bleibt im Laufe der Jahre beinahe konstant,
es steigt vom Anfangszustand bis zum Beharrungs-
zustand von 56 % auf 59 9. Trotz der ungefihren
Konstanz dieses Verhiltnisses darf nicht geschlossen
werden, dass sich die Alterszusammensetzung nicht ge-
dndert hat und dass etwa mit gleichen Belastungen
durch Witwenrenten zu rechnen wire. Die Veraltung
einer Bevilkerung zieht stets eine sinkende Geburten-
ziffer mit sich, oder, wenn man will, eine sinkende Ge-
burtenziffer bedingt eine Veraltung. Beide Vorginge
treiben sich gegenseitig in die Hohe, und es ist fir die
versicherungstechnischen Untersuchungen ohne Be-
lang, welches die primére Ursache ist.

Betrachtet man die reine Altersrentenversicherung,
so 1st ohne weiteres einzusehen, dass die relative Zu-
nahme der alten Elemente, verbunden mit der Ab-
nahme der jungen, eine Zunahme des Umlagebeitrages
nach sich zehen muss. Fir die Witwenversicherung
gestalten sich die Verhiltnisse komplizierter, weil zu
unterscheiden ist, ob die Witwenrente lebenslinglich
ausbezahlt werden soll oder ob sie spiter in die Alters-
rente iibergeht.

Rechnet man fir den Fall des reinen Umlage-
verfahrens auf einen Rentenbezug im Alter von 63
Jahren (Altersrente), so ergibt sich, dass der Umlage-
beitrag um 62 9%, ansteigt. Bei der Witwenrente nimmt
er bei lebenslinglicher Zahlung wmn 46 9, zu. Soll die
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Witwenrente im Alter 63 in die Altersrente iibergehen,
so konstatiert man vom Entwicklungsbeginn bis zum
Beharrungszustand eine Erhohung des Umlagebeitrages
um 27 %,. Daraus wird ersichtlich, dass das Umlage-
verfahren sich auf den verschiedenen Versicherungs-
zweigen ganz ungleich auswirkt. Die ganz bedeutende
Steigerung der Primien darf auf keinen Fall iibersehen
werden. Die Betrachtung der Deckungssysteme unab-
hiingig vom Erpeuerungsproblem ist nicht statthaft.

Als zweiter Referent spricht Dr. Walther, Bern,
iiber das Thema «Technische Riicklagen der Kranken-
kassen und Freiziigigkeit». Der Referent weist auf den
grossen Wirrwarr hin, den wir heute noch durch die
vielen Krankenkassen haben, so dass die wichtige Frage
der Treiziigigkeit in der sozialen Krankenversicherung
bis jetzt keine befriedigende Losung finden konnte. Die
Freiziigigkeit ist eine Irrungenschaft des KUVG,
welches erst 1912 in Kraft trat ; doch bestehen noch Kehr-
seiten. Wer mit 20 Jahren in eine Krankenkasse ein-
getreten ist und mit 40 Jahren in eine andere Kasse
einzutreten gezwungen ist, hat in der neuen Kasse die
Primie des 40jéhrigen zu bezahlen, da es bei den Kran-
kenkassen nicht iblich ist, Abgangsentschidigungen zu
leisten. Die Neuregelung der Freiziigigkeit hitte fiir
die Kassen unangenehme Konsequenzen, weil sie bis
jetzt in Fillen von Austritten namhafte Gewinne er-
zielten und durch neueintretende Ziiger keine Verluste
erhitten. Die ideale Losung liegt klar vor Augen. Es
sollte moglich sein, dass ein Mitglied bei Wechsel der
Kasse in der neuen Kasse bei gleichen Versicherungs-
leistungen dieselbe Priimie zu entrichten hitte wie bis
anhin.

Wiirde man durch Gesetz oder Konkordatsstatuten
bestimmen, dass Mitglieder ohne weiteres Anspruch auf
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Einreithung in die bisherige Altersstufe haben, so ergibt
sich sofort die Undurchfithrbarkeit einer solchen Ge-
setzesbestimmung, weil das Bedingungen voraussetzen
wiirde, die praktisch micht erfilllt sind. Der Zugang an
Ziigern misste fiir eine Kasse hinsichtlich Zahl und
Alter gleich sein wie der Abgang.

Es dringt sich daher ohne weiteres die schon von
Prof. Kinkelin im Jahre 1888 vorgeschlagene Losung
auf, wonach der neuen Kasse einfach das durch die alte
Kasse angesammelte Deckungskapital iiberwiesen wiirde,
sod ass fiir den Ubertretenden kein Wechsel der Priimie
in Frage kiime. Doch ist diese an sich so einfache und
einleuchtende Losung infolge des Wirrwarrs bei dem
Krankenkassenwesen nicht moglich. Die Versicherungs-
leistungen der verschiedenen Kassen gehen auseinander
hinsichtlich Beginn, Dauer und Umfang. Auch die
Primien sind ganz verschieden, zudem kommen auch
Kassen mit Durchschnittsprdmien vor. Das Deckungs-
kapital kann deshalb von Kasse zu Kasse verschieden
sein, so dass man 1m Ungewissen ist, welcher Betrag
iiberwiesen werden sollte.

Noch grossere Schwierigkeiten bestiinden beziiglich
der Krankenpflegeversicherung, weil hier mit Sicherheit
ein Deckungskapital noch gar nicht festgestellt werden
kann.

Trotz der erkennbaren Schwierigkeiten wird eine
kinftige Regelung der Freiziigigkeit im Sinne einer
Milderung der bestehenden Hirten moglich sein.

Heute ziehen die Kassen aus der Freiziigigkeit
(rewinne, welche fiir ithren Finanzhaushalt eine grosse
Rolle spielen. Gestiitzt auf statistische Unterlagen,
welche der Referent bei der Krankenkasse des Kantons
Bern gesammelt hatte, bestimmt er den Kinfluss der



gesamten Stornogewinne, wozu nicht nur die eigent-
lichen Ziiger, sondern auch austretende und aus-
geschlossene Mitglieder beitragen. DBei der genannten
Kasse betrug die Zahl der Ziger etwas mehr als die
Hélfte der gesamten anormalen Abgdnge. Die anor-
malen Abginge stellten sich bei dieser Kasse, die infolge
thres grossen Tétigkeitsgebietes tliber weniger Ziiger
verfiigt als andere Kassen, in den einzelnen 10jdhrigen
Altersgruppen auf 4,5 9% bis 0,4 %,.

Anhand seiner interessanten Ausfithrungen zeigt
der Referent, dass eine Kasse, die nur 20jahrige Per-
sonen aufnimmt und bereits im Beharrungszustand sich
befindet, iiber ein Deckungskapital von 9,, Jahres-
pramien verfiigen miisste. Berilicksichtigt man dagegen
den durch anormalen Abgang bedingten Gewinn, so
kommt man auf ein Deckungskapital, welches nur etwas
mehr als halb so gross sein miisste wie das vorige. Waren
die anormalen Abginge das Doppelte von dem rech-
nerisch zugrunde gelegten Abgang, so sinke das Dek-
kungskapital sogar auf das 1,;.fache einer Jahresprimie.
Bei 2,3;mal so grossem anormalem Abgang wire iiber-
haupt kein Deckungskapital mehr notig. Verfiigt um-
gekehrt eine Kasse iiber kein Deckungskapital, so kann
die sich rechnerisch ergebende nétige Primie wieder
reduziert werden, wenn mit anormalen Abgingen ge-
rechnet werden kann. Der Referent kommt zu folgenden
Schlussfolgerungen :

1. Der Einfluss der anormalen Abginge auf die Re-
serven 1st sehr namhaft, weshalb Krankenkassen mit
bedeutend schwicheren Riicklagen auskommen kénnen,
als es technisch erforderlich ist. Die anormalen Abgénge
bilden den Grund dafiir, dass viele Kassen ohne tech-
nischen Aufbau ihr Dasein fristen konnten, ohne in
Schwierigkeiten zu geraten.
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2. Die Stornogewinne gehen zum grossen Teil auf
Kosten der Ziger.

8. Gelingt es, die Hérte, welcher die Ziigergewinne
ithr Zustandekommen verdanken, aus dem Gesetz aus-
zumerzen, so wird sich fur die Mehrzahl der Kassen die
Notwendigkeit ergeben, ithrem technischen Aufbau mehr
Aufmerksamkeit zu schenken. Dieses Moment darf bei
der Weiterverfolgung des Problems der Freiziigigkeit
nicht ausser acht gelassen werden.

In der nachfolgenden Diskussion gibt Prof. Moser,
Bern, seinen Bedenken dartiber Ausdruck, ob es angehen
werde, bei Wechsel der Kasse das Deckungskapital zu
iiberweisen und erinnert daran, dass man auch in Oster-
reich von dieser urspriinglich vorgesehenen Losung wieder
abgekommen sei, weil sich die praktische Durchfithrung
als unmoglich erwiesen habe.

Direktor Renfer, Basel, weist ebenfalls auf die viel-
gestaltigen Verhéltnisse im schweizerischen Kranken-
kassenwesen hin. Er fragt sich, ob das Bundesamt die
Kassen nicht anhalten konnte, gewisse Statistiken tiber
die theoretisch vorausgesetzten und effektiven Morbi-
ditdtsverhiltnisse abzuliefern. Auch bei den Pensions-
kassen ist das Freiziigigkeitsproblem noch offen. Viel
schlimmer steht es aber bei den Krankenkassen, weil
man hier das Deckungskapital nicht einmal feststellt.
Trotz aller unserer Anstrengungen ist im Krankenkassen-
wesen die Praxis einfach iber die Technik hinweg-
geschritten. Praktisch gesprochen arbeiten diese Kassen
alle mehr oder weniger nach dem Umlageverfahren.

Dr. Giorgio, Direktor des Bundesamtes fiir Sozial-
versicherung, gibt dem Wunsche Ausdruck, dass die
Versicherungsmathematik sich mehr und mehr dem
Problem der Krankenversicherung zuwende. Sie leistet
damit die beste Arbeit fiir eine Gesetzesrevision. Der
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Sprechende trachtet danach, in dieser Richtung Ver-
schiedenes vorzukehren. Doch iibersieht man leicht die
grossen Schwierigkeiten, die seine Bestrebungen durch-
kreuzen. Es handelt sich um Politik.

Im allgemeinen sind es die Krankenkassen selbst,
die uns notigten, die Rechte der Ziiger immer noch mehr
einzuschrinken, besonders die Kassen mit Durch-
schnittspramien. Das Freizligigkeitsproblem ist heute
noch eines der schwierigsten, nicht nur technisch, son-
dern auch administrativ, weil auch eine zweckméssige
Leitung dieser Kassen im allgemeinen schwer zu finden
1st. Sind Kassenvorstdnde iiber thre Funktionen belehrt,
so wechseln sie wieder. Nach der Meinung von Direktor
Glorgio ist eine gewisse Konzentration notig, welche
Kassen schafft, die thre Tatigkeit {iber die ganze Schweiz
oder iiber grosse Kantone ausdehnen. Dadurch wiirde
das Freizugigkeitsproblem leichter realisierbar. Solche
Kassen wiren besser zu organisieren; ihre Verwalter
wiirden nicht bestindig wechseln. Es wiirden sich bei
solchen Kassen auch die anormalen Abginge aus-
gleichen. Im Gebirge, wo die Schaffung solcher Kassen
nicht moglich ist, werden Freiziigigkeitsfille auch re-
lativ selten sein.

Nach Mitteilung des Sprechenden beaufsichtigt das
Bundesamt rund 1200 Kassen. Das Gesetz gibt zur Ver-
neinung der Anerkennung fast keine Anhaltspunkte.
Es wird im Gesetz gefordert, dass die Kassen fir die
Erfillung ihrer Leistungen Gewithr bieten miissen.
Vielleicht konnte man daraus fiir die- Krankenkassen den
Zwang zur Aufstellung von technischen Bilanzen ab-
leiten, vielleicht aber nur versuchsweise, um ihnen zu
zeigen, was ihnen an Deckungskapital fehlt.

Prof. Friedli, Bern, gibt einen kurzen Uberblick
ither die Miihe, welche die Technik hat, sich durchzu-
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setzen. Die Lex Forrer beruhte auf technischen Uber-
legungen. Das Schweizervolk hat diese technische
Losung nicht gewiinscht. Die neu getroffene Losung sah
so viel wie moglich von der Technik ab. Die Technik
richt sich aber; sie kommt wieder und wird sich durch-
setzen.

Als dritter Referent spricht Prof. Dr. J. Riethmann,
Zirich, iber «Invalidierung ziircherischer Lehrer von
1898 bis 1929». Der vorliegende Gesetzesentwurf iiber
die Leistungen des Staates fiir das Volksschulwesen und
die Besoldungen der Lehrer sieht die Schaffung einer
Versicherungskasse fiir Alter und Invaliditit betreffend
der noch nicht versicherten Gemeindezulagen vor. Der
Anschluss an diese Kasse 1st fiir diejenigen Gemeinden,
die ihre Lehrkrifte nicht bereits anderweitig gentigend
versichert haben, obligatorisch. Zur Beschatfung der
technischen Grundlagen bzw. zur Vergleichung mit ander-
wirts gemachten Erfahrungen wurden mithsame Unter-
suchungen notig, deren Hauptergebnisse kurz folgender-
massen zusammengefasst werden konnen:

Die Beobachtungen erstrecken sich tiber eine Periode
von 31 Jahren, und es standen unter einjihriger Invali-
dierung 41543 Lehrer, 8124 Lehrerinnen und 4425
Arbeitslehrerinnen. Fiir die letzteren musste sich die
Beobachtungsperiode auf die Jahre 1914—1929 be-
schrinken. Die auf Grund der beobachteten Pensio-
nierungsfille abgeleiteten und graphisch dargestellten
Kurven zeigen, dass die Invalidierung der ziircherischen
Lehrer wie diejenige der bernischen Lehrer als klein
bezeichnet werden darf. Eine viel grossere Invalidierung
lasst sich sowohl bei den zircherischen wie auch bei den
bernischen Lehrerinnen feststellen. Als enorm gross
muss die Invalidierung der Arbeitslehrerinnen bezeichnet
werden. Man macht in dieser Beziehung im Kanton
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Ziirich dieselbe Erfahrung wie im Kanton Bern, wo die
Invalidierung der verheirateten Lehrerinnen ganz merk-
lich iber derjenigen von ledigen Lehrerinnen steht.
Bei der Schaffung einer Alters- und Invalidenkasse fiir
die gziircherische Lehrerschaft wird man diesen ver-
schiedenen Verhéltnissen bei der Festsetzung der Primie
fiir die einzelnen Kategorien Rechnung tragen miissen.

Aus weiteren Untersuchungen des Referenten folgt,
dass die Sterblichkeit invalider, d. h. vor dem Alter 65
pensionierter Lehrer, merklich grosser ist als diejenige
von invalidierten Bureaubeamten (Zimmermann), und
dass die Gruppe der pensionierten Lehrer iiberhaupt,
gleichgiiltig welches das Motiv der Pensionierung war,
jedenfalls nicht die gilinstige Sterblichkeit aufweist, wie
vielleicht bis anhin angenommen wurde. Die durch-
schnittliche Rentenbezugsdauer liegt vom Alter 45—80
tief unter der Kurve der vollstindigen Lebenserwartung.
Die Aktivensterblichkeit ziircherischer Lehrer ist da-
gegen, wie dies auch fiir bernische Lehrer gefunden wurde,
wesentlich giinstiger als die Sterblichkeit der schweize-
rischen Bevolkerung, Ménner, 1920/21.

Es mag noch interessieren, dass die Ausgaben fur
Pensionen an ziircherische Lehrer und Lehrerinnen im
Jahre 1898 nur Fr. 80,000 betrugen. Pro 1929 stellt
sich die entsprechende Ausgabe auf rund Fr. 880,000.
Die damalige Zahl der Rentenbeziiger ist im Laufe der
31 Jahre auf ungefihr das Dreifache angestiegen. Fir
Arbeitslehrerinnen waren dazumal keine Pensionen zu
entrichten, pro 1929 ergibt sich ein jahrlicher Betrag
von Fr.162,000. Im Jahre 1898 betrug die Zahl der
Pensionierten rund 89, des damaligen Aktiven-
bestandes. Pro 1929 hatte man bereits mit 14 9, des
entsprechenden Aktivenbestandes zu rechnen. Der Be-
harrungszustand ist noch lange nicht erreicht, so dass

2
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immer noch mit einem merklichen Anwachsen der Aus-
gaben gerechnet werden muss.

Als vierter Referent berichtet Prof. Dumas, Di-
rektor des eidgenossischen Versicherungsamtes, iiber
den 9. internationalen Versicherungskongress in Stock-
holm (Juni 1930), der von 469 Kongressisten aus allen
5 Erdteilen besucht war. Die Schweiz war mit 19 Kon-
gressbesuchern vertreten. Das Kongressprogramm sah
7 Hauptthesen vor, fir weleche 103 Abhandlungen ein-
gegangen waren, worunter 11 von der Schweiz. Eines
der T Themen betraf die Technik der Krankenversiche-
rung, sowohl der privaten wie der sozialen. Unter 14
Autoren haben 3 Schweizer diese Frage behandelt.

Der Sprechende hebt den iiberaus guten Empfang
und die ausgezeichnete Durchfithrung des ganzen Kon-
gresses durch die Schweden hervor. Auffillig st die
Tatsache, dass in den nordischen Lindern eine ausser-
ordentlich enge Verkntipfung zwischen der reinen Mathe-
matik und deren praktischer Anwendung besteht. Als
niachster Kongressort (1933) wurde Montreal und als
folgender (1936) Rom gewéhlt.

Prof. Moser, Bern, hebt ebenfalls die vorziigliche
Organisation des Kongresses hervor. Der Druck der
eingereichten Arbeiten, der in der Universititsstadt
Uppsala erfolgte, war ein prompter. Leider ist gerade in
der Arbeit des Sprechenden dem Drucker ein Miss-
geschick passiert, indem bei den Integralausdriicken die
vorkommenden Integralzeichen zum Teil weggefallen
sind. Die Integrationsgrenze ¢ fehlt viermal und die
Integrationsgrenze 0 einmal. Wer die gedruckten Kon-
gress-Verhandlungen besitzt, wird hoflich gebeten, die
Erginzung vornehmen zu wollen.
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Wihrend der Samstagabend die Mitglieder zu freier
Vereinigung im Hotel Schweizerhof zusammenfiihrte,
vereinigten sich die Versammlungsteilnehmer am Sonn-
tag nach getaner Arbeit im Hotel Post in Weggis zum
gemeinsamen Bankett. Herr Prof. Dr. Biichner, Profes-
sor fiir Volkswirtschaftslehre und Versicherungswesen
an der Universitdt Zirich, welcher der Sonntagsver-
sammlung beigewohnt hatte, nahm am Bankett als
Gast teil.

In seiner launigen Tischrede beniitzte Direktor
Dr. Bohren, Luzern, die Gelegenheit, auf sein letzt-
jahriges Referat zuriickzukommen und zu erkldren, dass
es ihm ferne gelegen habe, Werturteile tiber private Ver-
sicherungsgesellschaften abzugeben. Er erzdhlte im
weilteren Iipisoden aus der Geschichte der Statistik und
Volkswirtschaft im Kanton Luzern und hob die Ver-
dienste der Cysat, Balthasar und Kappeler, deren Ar-
beiten mehr als eine lokale Bedeutung haben, in ge-
bithrender Weise hervor.

Die wenigen Stunden gemeinschaftlichen Beisam-
menseins hétten sicherlich die Billigung unseres ver-
ehrten Altmeisters, Prof. Kinkelin, gefunden. Man kam
sich nicht nur wissenschaftlich, sondern auch personlich
niher.

Herzlichen Dank allen, die zur heutigen Entwick-
lung unserer Vereinigung in der einen oder andern Art
beigetragen haben!



	Protokoll über die XXIII. ordentliche Mitgliederversammlung

